
 
Satzung 

 
der Gemeinde Feldatal über die Aufhebung 

 
des Bebauungsplanes „Am Biehnes“ (Gemarkung Zeilbach) 

 
 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 

(Bundesgesetzblatt (BGBI. I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förderung bei 

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) wird nach 

Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am 15.12.2011 folgende Satzung über die 

Aufhebung des Bebauungsplanes „Am Biehnes“ erlassen. 

 
§ 1 

 
Die Satzung über den Bebauungsplan „Am Biehnes“, beschlossen am 17.11.2005 durch die 

Gemeindevertretung Feldatal und am 15.12.2005 öffentlich bekannt gemacht, wird ersatzlos 

aufgehoben. 

Der Bebauungsplan umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Zeilbach: 

- Flur 3, Flurstücke 1 bis 14, 34, 36 

- Flur 4, Flurstücke 98 teilweise, 101 bis 105 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Feldatal, den 16.01.2012 Der Gemeindevorstand  
 der Gemeinde Feldatal                             
 
          (Siegel) 
                 gez. 

   Schlosser 
Bürgermeister 


